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266. Verordnung der Universität für Weiterbildung Krems über das 

Curriculum des Weiterbildungsstudiums „International Business“ (CP) 

(Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung, Department für Wirt-

schafts- und Managementwissenschaften – Danube Business 

School) 

Studium gemäß § 56 (1) UG 

§ 1. Studienziele 

Das Certified Program „International Business“ (CP) richtet sich an Manager_innen und 

Führungskräfte international orientierter Unternehmen. Es hat das Ziel, Studierenden eine 

forschungsgeleitete und zugleich praxisorientierte Weiterbildung für das Management von 

international orientierten Unternehmen zu bieten. Neben einer soliden Basis an theoreti-

schen Grundlagen wird besonders Wert auf den funktions- und industrieübergreifenden 

Erfahrungsaustausch zwischen den Studierenden, sowie auf das Sammeln von internati-

onaler Erfahrung im Rahmen einer Studienreise gelegt. 

Studierende sollen im Rahmen dieses Studiums darauf vorbereitet werden, aktuelle Her-

ausforderungen des internationalen Wirtschaftens zu erkennen und Lösungsstrategien für 

diese zu entwickeln. Dazu zählt unter anderem der erfolgreiche Umgang mit neuartigen 

Fragestellungen zu geopolitischen Entwicklungen, interkultureller und diversitätsorientier-

ter Führung, internationalem Recht, globaler Lieferketten und internationalem Finanzma-

nagement. 

§ 2. Qualifikationsprofil 

Angestrebte Lernergebnisse (learning outcomes): 

Absolvent_innen des Studiums „International Business“ (CP) sind in der Lage, 

• Strategien in einem dynamischen globalen Geschäftsumfeld zu entwickeln, 

• ihren Führungsstil in Bezug auf die Diversitätsansprüche internationaler Unternehmen 

kritisch zu reflektieren, 

• Rechtsfragen vor dem Hintergrund unterschiedlicher unternehmensrechtlicher Rah-

menbedingungen im europäischen und internationalen Kontext zu lösen, 

• die Vor- und Nachteile verschiedener Formen von Streitbeilegung im internationalen 

Geschäftskontext abzuwägen, 

• internationale Finanzmärkte und Wechselkursrisiken zu bewerten, 
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• die Chancen und Risiken globaler Wertschöpfungsketten abzuwägen, sowie 

• zentrale Theorien des „International Managements“ auf den Praxiskontext zu übertra-

gen. 

§ 3. Studienform und Dauer 

Das Studium wird als berufsbegleitende Studienvariante angeboten. Die Organisation des 

Studiums erfolgt im Blended Learning Modus. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 

Das Studium dauert zwei Semester und umfasst insgesamt 24 ECTS-Punkte. 

§ 4. Studienleitung 

(1) Es ist eine Studienleitung zu bestellen. Diese kann aus einer oder mehreren hierfür 

wissenschaftlich und organisatorisch qualifizierten Personen bestehen. Im Falle meh-

rerer Personen muss ein_e Koordinator_in bestimmt werden und zumindest eine der 

Personen muss die wissenschaftlichen Anforderungen erfüllen. 

(2) Die Studienleitung entscheidet in allen Angelegenheiten des Studiums, soweit diesbe-

züglich keine andere Zuständigkeit vorliegt. Im Falle mehrerer Personen entscheidet 

im Streitfall der_die Koordinator_in. 

§ 5. Zulassungsvoraussetzungen 

Als Voraussetzungen für die Zulassung zum Weiterbildungsstudium „International Busi-

ness“ (CP) gelten: 

(1) Ein abgeschlossenes inländisches oder gleichwertiges ausländisches Hochschulstu-

dium,  

oder 

(2) die allgemeine Universitätsreife und mindestens zwei Jahre qualifizierte Berufserfah-

rung (Aus- und Weiterbildungszeiten können eingerechnet werden). Die qualifizierte 

Berufserfahrung ist im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zu beurteilen,  

oder  

(3) bei fehlender Universitätsreife mindestens fünf Jahre qualifizierte Berufserfahrung 

(Aus- und Weiterbildungszeiten können eingerechnet werden). Die qualifizierte Berufs-

erfahrung ist im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zu beurteilen,  

sowie in allen Fällen 

(4) der positive Abschluss des Auswahlverfahrens an der Universität für Weiterbildung 

Krems. 
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§ 6. Studienplätze 

(1) Die Zulassung zum Studium erfolgt jeweils nach Maßgabe vorhandener Studienplätze. 

(2) Die Höchstzahl an Studienplätzen, die jeweils für einen Studienstart zur Verfügung 

steht, ist von der Studienleitung nach pädagogischen und organisatorischen Gesichts-

punkten festzusetzen. 

§ 7. Zulassung 

Die endgültige Entscheidung und Zulassung der Studierenden bei Vorliegen der Voraus-

setzungen gemäß § 5 und § 6 obliegt gemäß § 60 Abs.1 UG dem Rektorat. 

§ 8. Aufbau und Gliederung 

Das Unterrichtsprogramm des Studiums „International Business“ (CP) besteht aus vier 

Pflichtmodulen und umfasst insgesamt 24 ECTS-Punkte. 

Module ECTS-Punkte 

International Leadership and Business Dynamics *,** 6 

International and European Business Law  6 

International Finance and Supply Chain Dynamics ** 6 

International Study Trip 6 

Summe 24 

* Modul mit Inhalten zu Gender&Diversity 

** Modul mit Inhalten zu SDG 

§ 9. Kurse 

Module können aus mehreren Kursen bestehen. Angaben zu den Kursen sind von der 

Studienleitung vor dem jeweiligen Studienstart in geeigneter Weise kundzumachen. 

§ 10. Prüfungsordnung 

Für die positive Absolvierung des Studiums sind folgende Leistungen zu erbringen:  

• Prüfungen über die vier Pflichtmodule in Form von Teilprüfungen über die Kurse. 
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§ 11. Evaluation und Qualitätsentwicklung 

Alle Studienangebote sind in das gem. Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz zertifizierte 

Qualitätsmanagement-System der UWK eingebunden. Die Kurse und das gesamte Wei-

terbildungsstudium werden durch die Studierenden bzw. Absolvent_innen regelmäßig 

evaluiert. Die Rückmeldungen von Studierenden und Lehrenden sind maßgeblich für die 

qualitätsvolle Weiterentwicklung des Studienangebots. 

§ 12. Abschluss 

Nach der positiven Beurteilung aller Leistungen ist dem_der Studierenden ein Abschluss-

zeugnis auszustellen. 

§ 13. Inkrafttreten 

Das vorliegende Curriculum tritt mit dem ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die 

Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität für Weiterbildung Krems folgt. 


